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Fragen  

1. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Service-public-Leistungen im Wesentlichen mit Audio- und 

Videobeiträgen erbracht werden müssen. Begrüssen Sie diese Einschränkung? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Diese Bestimmung ist aus Rücksichtnahme auf die Zeitungen grundsätzlich zu begrüssen. Die 

Medienförderung von Zeitungen wird angesichts der wirtschaftlichen Situation im Print-Bereich nö-

tiger und wichtiger. Die Zeitungen sollen deshalb im Rahmen der Möglichkeiten stärker als bisher 

durch finanzielle Massnahmen gefördert werden. Siehe dazu unsere Bemerkungen im Vernehm-

lassungsbrief. 

 

2. Heute werden Radio- und Fernsehkonzessionen vom Bundesrat (SRG) und UVEK (andere Veran-

stalter) erteilt, das BAKOM ist Aufsichtsbehörde. Der Gesetzesentwurf sieht eine unabhängige 

Kommission für elektronische Medien vor, die insbesondere die Service-public-Mandate erteilt 

(SRG-Konzession, Leistungsvereinbarungen mit anderen Medienanbieterinnen) und beaufsichtigt. 

Zudem entscheidet sie über die indirekte Medienförderung (Artikel 71 bis 74, siehe unten). Be-

grüssen Sie die Schaffung einer solchen unabhängigen Kommission?  

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Die stärkere Entkoppelung der Medienregulierung von der Exekutive trägt der verfassungsrecht-

lich verankerten Staatsunabhängigkeit der öffentlichen Medien Rechnung, was grundsätzlich zu 

begrüssen ist. Der rechtliche Rahmen der unabhängigen Aufsichtsbehörde (KOMEM) ist konkreter 

festzulegen. Ihre Organisationsautonomie ist gross. Die gesetzlichen Vorgaben an die KOMEM 

bei der Vergabe der Leistungsaufträge und der SRG-Konzession sind beispielsweise relativ klein. 

Die Aufsichtsaktivitäten der KOMEM sind nicht immer klar abgesteckt und die aufgeführten Sankti-

onen können drakonisch sein. Die Schaffung der unabhängigen Aufsichtsbehörde (KOMEM) birgt 

damit das Potenzial und das Risiko einer unverhältnismässigen Machtballung. Ihre grosse Auto-

nomie und ihre zu wenig klar abgesteckten Kompetenzen können Einfallstor für schleichende und 

unnötige Eingriffe in autonome Entscheidungsbereiche aller von der Aufsicht betroffenen Veran-

stalter sein. Deshalb muss die Machtballung der KOMEM stark reduziert werden. Weiter ist wenig 

logisch, dass die Leistungsaufträge/Konzession durch die KOMEM und die entsprechende Finan-

zierung durch den Bundesrat festgelegt werden. Leistungsauftrag und deren Finanzierung sollten 

nicht getrennt werden. 

3. Heute erteilt der Bundesrat die SRG-Konzession. Der Gesetzesentwurf sieht die unabhängige 

Kommission dafür vor. Wer soll Ihrer Meinung nach künftig die SRG konzessionieren?  

unabhängige Kommission     Bundesrat    

Bemerkungen:  

Die SRG-Konzession ist von grosser medienpolitischer Relevanz. Daher macht es Sinn, dass der 

Bundesrat darüber entscheidet Zudem ist es folgerichtig, dass der Bundesrat, der über die Finan-

zierung der SRG bestimmt, auch deren Leistungsauftrag erteilt. 
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4. Heute hält der Bundesrat das Online-Werbeverbot der SRG in der Verordnung fest. Der Geset-

zesentwurf sieht neu vor, das Online-Werbeverbot der SRG im Gesetz zu verankern. Erachten Sie 

ein solches Verbot auf Gesetzesstufe als richtig? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Die SRG ist mit sinkenden Gebühreneinnahmen (aufgrund der Gebührenplafonierung), sinkenden 

TV-Werbeeinnahmen und einer Beschränkung der Werbemöglichkeiten konfrontiert. Zudem ver-

langt der Bundesrat in seinem Bericht, dass sich der Service public im digitalen Bereich weiterent-

wickelt, um das Publikum dort zu erreichen, wo es sich befindet, was insbesondere für die Jungen 

gilt. Es ist daher nachvollziehbar, dass die SRG auch Werbung in diesen neuen Angebotsformen 

weiterentwickeln darf, um so wachsende Verluste bei der TV-Werbung kompensieren zu können.  

Es ist im Interesse des Medienplatzes Schweiz, wenn die SRG über die kritische Masse verfügt, 

um gegenüber internationalen Angeboten bestehen zu können. Denn ein starker Akteur kommt 

dem gesamten Werbemarkt zugute. Heute hingegen profitieren nur die grossen US-Internetriesen 

von der Online-Werbung in der Schweiz. Sie schafft praktisch keinen Wert für die Schweiz und fi-

nanziert auch kaum Schweizer Produktionen. Der SRG zu verbieten, in Zukunft auf diesem Markt 

präsent zu sein, würde bedeuten, den ausländischen Schwergewichten noch mehr Raum zu ge-

ben - auf Kosten der Medienlandschaft und der Produktion in der Schweiz. Mit einem gesetzlichen 

Online-Werbeverbot wird auch jede zukünftige Kompensationsmöglichkeit für den Wegfall von TV-

Werbeeinnahmen - der seit Jahren beobachtet werden kann - von vornherein ausgeschlossen. 

In seinem Service-public-Bericht schloss auch der Bundesrat solche Kompensationsmöglichkeiten 

für die Zukunft nicht gänzlich aus, damit die SRG ihren Leistungsauftrag dereinst ohne Einschnitte 

weiter erfüllen kann. Richtigerweise müsste deshalb das Online-Werbeverbot weiterhin in der Ver-

ordnung geregelt werden, damit bei Bedarf flexibel reagiert werden kann. 

 

 

5. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Bundesrat die SRG verpflichten kann, einen Teil ihrer 

Mittel für Koproduktionen mit privaten schweizerischen Medienanbieterinnen im Bereich Sport und 

Unterhaltung zu verwenden (Artikel 39). Begrüssen Sie diesen Vorschlag? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Die Förderung von Kooperationen zwischen der SRG und privaten schweizerischen Medienanbie-

tern im Bereich Sport und Unterhaltung ist sinnvoll. Dies soll massvoll geschehen und die SRG 

nicht übermässig in der Programmautonomie einschränken. 
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6. Der Gesetzesentwurf sieht mehrere indirekte Medienfördermassnahmen vor (Artikel 71-74). Be-

grüssen Sie solche grundsätzlich? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Grundsätzlich sind derartige flankierende Massnahmen sinnvoll, weil dadurch qualitativ hochwerti-

ger Journalismus im Medienplatz Schweiz gefördert und der Druck auf denselben gelindert wer-

den kann. 

7. Eine indirekte Medienfördermassnahme betrifft die Aus- und Weiterbildung von Medienschaffen-

den. Der Gesetzesentwurf sieht vor, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen zu unterstützen (Artikel 

71). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

Ja     Nein   

Bemerkungen: Siehe Antwort auf Frage 6. 

8. Der Gesetzesentwurf sieht als weitere indirekte Medienfördermassnahmen vor, dass Selbstregu-

lierungsorganisationen und Nachrichtenagenturen unterstützt werden können (Art. 72 f.). Stimmen 

Sie dieser Massnahme zu? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

Eine Unterstützung der SDA durch ein Gebührensplitting ist sinnvoll, da so der defizitäre Basis-

dienst der SDA in den drei Amtssprachen langfristig gesichert werden kann. Damit ist gleichzeitig 

eine kundenorientierte Entwicklung der Leistungen der Nachrichtenagentur am besten sicherge-

stellt. 

Auch die Unterstützung von Selbstregulierungsorganisationen, wie z. B. der Presserat, dient dem 

Erhalt und der Stärkung der journalistischen Qualität und ist daher zu begrüssen. 

 

 

9. Der Gesetzesentwurf sieht die Unterstützung von Nachrichtenagenturen vor (siehe Frage 8). Wür-

den Sie es begrüssen, wenn anstelle einer Nachrichtenagentur die SRG ein Mandat für Agentur-

leistungen erhalten würde? 

Ja     Nein   

Bemerkungen:  

1. Die SRG würde so eines oder mehrere private Unternehmen konkurrenzieren, das/die diesen 

Dienst heute oder künftig anbieten können. 

2. Die Doppelrolle der SRG als Kunde und Lieferant würde zu einem Interessenkonflikt führen und 

die Akzeptanz der übrigen Kunden für einen SRG-Nachrichtenfluss wäre entsprechend tief. 

3. Die Weiterentwicklung der Agenturleistungen gemäss den sich permanent wandelnden Interes-

sen der Verleger, welche die SDA direkt steuern können, würde erschwert. 

4. Die Folge einer SRG-Agentur wäre eine Reduktion der Meinungsvielfalt. 
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10. Der Gesetzesentwurf sieht als weitere indirekte Medienfördermassnahme vor, dass innovative di-

gitale Infrastrukturen, die der publizistischen Qualität und Vielfalt dienen, unterstützt werden kön-

nen (Artikel 74). Stimmen Sie dieser Massnahme zu? 

Ja     Nein   

 

Falls ja: was wären aus Ihrer Sicht die Anforderungen an förderungswürdige Projekte? 

Bemerkungen: Siehe Antwort auf Frage 6. 

11. Gibt es neben den erwähnten noch weitere Förderungsmassnahmen zu Gunsten elektronischer 

Medien, die Sie als notwendig und sinnvoll erachten?  

Ja     Nein   

 

Falls ja: welche? 

Bemerkungen:  

1. Nutzungsforschung: Schaffung einer modernisierten, abgabenfinanzierten Nutzungsforschung 

(analog zur heutigen Mediapulse) zur Stärkung des Medienplatzes Schweiz. Die Kriterien für de-

ren Unterstützung sind an das digitale Umfeld anzupassen. Es soll beispielsweise nicht mehr nur 

die vektorenabhängige, sondern neu gerade auch die konvergente Nutzungsforschung unterstützt 

werden. Die Ausschüttung soll zweckgebunden an eine Branchenlösung über alle konzessionier-

ten Veranstalter erfolgen. Dadurch können die ausländischen Veranstalter mit Werbefenstern 

nicht mehr von der subventionierten Messung profitieren, was zum Vorteil des Medienplatzes 

Schweiz ist.  

2. Werbefenster: Beseitigung der heutigen Ungleichbehandlung zwischen ausländischen Werbe-

fenstern und Schweizer Veranstaltern. Mit der Einführung eines prozentualen Förderbeitrags 

durch die Werbefenster an das Schweizer Filmschaffen könnten gleichlange Spiesse geschaffen 

werden. Dabei müssten die ausländischen Programme mit einem ausschliesslich oder überwie-

gend an das Schweizer Publikum gerichteten Werbefenster denselben Beitrag an die Schweizer 

Filmförderung leisten, wie die inländischen Programme, d. h. mindestens 4 Prozent der Bruttoein-

nahmen. 
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